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Zu 1. und 2. 
Der Planungsinhalt wird bestätigt und die Beurteilungsgrundlagen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar ist, die Infrastruktur gestärkt wird und eine nach-
haltige Siedlungsentwicklung erfolgt. 
 
 
 
 



 

 Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger    Abwägung der Gemeinde Rövershagen  

 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Die Angaben zu den Planungszielen und -inhalten werden bestätigt. 
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2. 
Die gewählte Höhe von 13,50 m ü. NHN entspricht der gegenwärtigen Gelän-
dehöhe des höher gelegenen Geländes im Nordosten der überbaubaren 
Grundstücksflächen.  
Im Süden/Südwesten beträgt die Geländehöhe derzeit ca. 12,40 m ü. NHN.  
Es wurde also eine eindeutige, absolute Höhe mit dem zugrunde liegenden 
Höhenbezugssystem festgesetzt. 
Um einen ausreichenden Spielraum für die Gebäudehöhen der künftigen 
Schulgebäude – unter Berücksichtigung der inzwischen fortgesetzten Gebäu-
deplanung - zu gewährleisten, wird als Bezugspunkt das höchste Geländeni-
veau im Nordosten gewählt und die Bezugshöhe von 13,5 m auf 14,0 m ge-
ändert. Der Höhenbezug ü. NHN (DHHN2016) wird nicht verändert. 
In dem Zusammenhang werden auch klarstellend die zulässigen Überschrei-
tungen durch Dachaufbauten ergänzend festgesetzt, um eine klare Grundlage 
für die spätere Baugenehmigung zu schaffen. Die Begründung wird entspre-
chend angepasst. 
Die dargestellten Geländehöhen werden lesbarer im Plan dargestellt. 
 
 
3.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine weiteren Anmerkungen aus 
planungsrechtlicher Sicht gibt. 
 
 
4., 5. 
Die Fachstellungnahmen werden nachfolgend in der Abwägung berücksich-
tigt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodendenkmale bekannt sind, 
die Hinweise Bestandteil der Planung sind und keine weiteren Anregungen 
bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
Der WWAV wurde am Verfahren beteiligt. 
Die Zustimmung zur geplanten Regenentwässerung unter Beibehaltung der 
genehmigten Einleitmenge von 80 l/s wird zur Kenntnis genommen. Im Rah-
men der fortgesetzten Erschließungsplanung wurde ein Regenrückhaltebe-
cken mit einem Volumen von 200 m³ vorgesehen und im B-Plan eine entspre-
chende Fläche festgesetzt. Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
Die Hinweise zu Anzeige und Genehmigung werden im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, diese sind grundsätzlich zu 
beachten. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, diese sind im Rahmen der 
Erschließung(splanung) zu beachten. 
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1. 
Die Anregung wird beachtet. Die Nutzung als Schulgarten hat Priorität. Das 
Anpflanzgebot für Bäume wird von 20 auf 10 Stück reduziert. Damit verblei-
ben ausreichend Freiflächen für die Schulgartennutzung. 
 
2. 
Der Hinweis wird beachtet. Standorte für Ersatzpflanzungen werden innerhalb 
der privaten Grünflächen „Schulgarten“ und „Verkehrsgrün“ im Bebauungs-
plan festgesetzt. Weitere Ersatzpflanzungen können innerhalb der ausgewie-
senen Gemeinbedarfsfläche realisiert werden. Da die Freiflächenplanung 
nach Satzungsbeschluss erfolgt, können weitere Ersatzstandorte erst in der 
Bauantragsphase für die einzelnen Bauabschnitte festgelegt werden. 
 
3. 
Der Hinweis wird beachtet. Die Begründung und der Bestandsplan werden 
hinsichtlich der Beschreibung und Darstellung des Baumbestandes ange-
passt. Mit einer Ausnahme werden die Bäume in der Planzeichnung als ge-
schützt dargestellt. Ein Berg-Ahorn liegt innerhalb der künftigen Verkehrsflä-
che bzw. Buswendeschleife. Eine Veränderung der Lage oder Ausprägung 
zugunsten eines Erhalts des Baumes ist nicht möglich. Alternativen wurden 
geprüft. Der Baum wird in der Planzeichnung als entfallend dargestellt. Es 
wurde ein Antrag auf Erteilung einer Befreiung gemäß § 67 BNatSchG bei der 
Unteren Naturschutzbehörde / Landkreis Rostock gestellt, die unter Beteili-
gung der Naturschutzverbände eine Genehmigung prüft. Die Untere Natur-
schutzbehörde beabsichtigt die Fällgenehmigung, unter Berücksichtigung 
eingehender Stellungnahmen der Naturschutzverbände, zu erteilen.  
 
4. 
Die Verfahrensweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
5. 
Der Hinweis wird beachtet. Die Begründung wird korrigiert. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen und keine 
Altlasten/-verdachtsflächen bekannt sind. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der Baumaßnahmen beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine immissionsschutzrechtlichen 
Bedenken bestehen. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Die entsprechenden Korrekturen werden vorge-
nommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen 
 
 
Der Landkreis bestätigt, dass keine Altlasten/-verdachtsflächen bekannt sind. 
 
Ein entsprechender Hinweis ist Bestandteil der Planung. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Ein entsprechender Hinweis ist Bestandteil der Planung. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist grundsätzlich bei Baumaß-
nahmen zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus luftfahrtbehördlicher Sicht keine 
Einwände bestehen. 
 
 
 
 
Anlagen mit einer solchen Höhe sind nicht vorgesehen. 
 



 

 Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger    Abwägung der Gemeinde Rövershagen  

 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger    Abwägung der Gemeinde Rövershagen  

 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange des StALU gegen die 
Planung bestehen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen bestehen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte im Plangebiet vor-
handen sind. 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Landkreis wurde beteiligt. 



 

 Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger    Abwägung der Gemeinde Rövershagen  

 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beteiligung des Landkreises ist erfolgt. Hinweise auf Kampfmittel liegen 
nicht vor. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der wei-
terführenden Maßnahmen zu beachten. 
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Die Angaben werden bestätigt. 
 
 
 
 
 
Die Anregungen wurden berücksichtigt. 
 
 
In Abstimmung mit rebus erfolgte durch das mit der Erschließungsplanung 
beauftragte Büro Inros-Lackner eine Neukonzeption der Haltestelle und der 
Buswendeschleife sowie der dementsprechenden Parkplatzflächen für Pkw. 
 
Die geänderte Konzeption wurde in den Bebauungsplan (Plan und Begrün-
dung) übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu der mit rebus abgestimmten Konzeption s. nächste Seite: 
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Mit rebus abgestimmten Konzeption der Haltestelle und der Buswendeschleife 
sowie der dementsprechenden Parkplatzflächen für Pkw: 
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Die Vorgaben von rebus wurden beachtet, s.o. 
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Die Vorgaben von rebus wurden beachtet, s.o. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken der Polizei Güstrow 
bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Einwände oder 
Bedenken aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen. Die Hinweise werden 
beachtet: 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
Der Standort des Abwasserpumpwerks wurde gesondert festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Das Löschwasservolumen von 48 m³ über Hydranten wird durch eine 100 m³-
Zisterne ergänzt, die im Schulbereich hergestellt wird. 
 
 
Die Retention erfolgt entsprechend der fortgeführten Erschließungsplanung 
über Entwässerungsgräben und über ein Regenrückhaltebecken mit einem 
Rückhalteraum von 200 m³. 
 
Die Planzeichnung, Teil B und die Begründung werden entsprechend ergänzt. 
 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Einwände aus 
Sicht des WWAV bestehen. Die Hinweise werden beachtet: 
 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 
 
 
Die Anregung wird beachtet. 
Der Standort des Abwasserpumpwerks wurde gesondert festgesetzt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Das Löschwasservolumen von 48 m³ über Hydranten wird durch eine 100 m³-
Zisterne ergänzt, die im Schulbereich hergestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Retention erfolgt entsprechend der fortgeführten Erschließungsplanung 
über Entwässerungsgräben und über ein Regenrückhaltebecken mit einem 
Rückhalteraum von 200 m³. 
 
 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 
 
Die Stellungnahme von Nordwasser wurde beachtet. 
 
Die Planzeichnung, Teil B und die Begründung werden entsprechend ergänzt. 
 



 

 Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger    Abwägung der Gemeinde Rövershagen  

 32 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben werden bestätigt. 
 
1.,2. 
Die Anregung wurde beachtet. 
Die Retention erfolgt entsprechend der fortgeführten Erschließungsplanung 
über Entwässerungsgräben und über ein Regenrückhaltebecken mit einem 
Rückhalteraum von 200 m³. 
Die Planzeichnung, Teil B und die Begründung werden entsprechend ergänzt. 
 
3. 
Das Niederschlagswasser von Dächern oder aus dem o.g. Rückhaltebecken 
kann z.B. für Bewässerungszwecke genutzt werden. 
 
4. 
Die Auflage wird im weiteren Verfahren beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Die Pläne werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Neuerrichtung der Schulgebäude werden neue Anschlussleitungen 
erforderlich. Die Abstimmung erfolgt zu gegebener Zeit mit der e.dis. 
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Der Leitungsbestand wird im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
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Die Pläne und Hinweise werden im Rahmen der Erschließungsplanung be-
achtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Neuerrichtung der Schulgebäude werden neue Anschlussleitungen 
erforderlich. Die Abstimmung erfolgt zu gegebener Zeit mit HanseGas. 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Andere Versorgungsträger wurden beteiligt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken be-
stehen. 
Die weitere Abstimmung erfolgt im Rahmen der Gebäudeplanung. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheiten bestehen. 
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Der dargestellte Bereich betrifft tatsächlich die Anfrage. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere Anlagenbetreiber wurden beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Mönchhagen 
keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Blankenhagen 
keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Gelbensande 
keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Bentwisch keine 
Bedenken oder Anregungen bestehen. 
 


